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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.12.1989

Norm

ZPO §562 B

Rechtssatz

Es entspricht nicht der Rechtslage, einen Zwischenantrag einzubringen, durch dessen stattgebende Erledigung dem

Klagebegehren die rechtliche Grundlage entzogen wird. Geht nämlich ein solcher Antrag vom Kläger aus, muß das

diesbezügliche Begehren im Einklang mit dem Klagebegehren stehen, (MietSlg 18665(22) ua).
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